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Im Jubiläumsjahr 2026 feiert der Burgnarrenverein Straßberg seinen 

50-jährigen Geburtstag
Besuchen Sie die Homepage der Burgnarren, auf der Sie ausführlich  
über das anstehende Ringtreffen informiert werden. 
www.bnv-ringtreffen2026.de

TSV Straßberg Bar-Zelt
Das Zelt vor dem Sportheim ist an allen drei Tagen 
während des Ringtreffens geöffnet:

23.01. Freitag ab 17.00 Uhr 
24.01. Samstag ab 14.30 Uhr
25.01. Sonntag ab 9.30 Uhr

Weitere Infos finden Sie auf Seite 17.

Ski Club: Große Schirmbar-Hockete
Am 23.01.26 ab 18 Uhr am Skaterplatz beim Stadion

Weitere Infos finden Sie auf Seite 16.
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Notruf

Gift-Notruf-Zentrale� 07 61 / 1 92 40
Feuerwehr / Notarzt / Notfall	�  112
Krankentransport	�  1 92 22
Polizei	�  110
Polizeirevier Albstadt	�  0 74 32 / 955
	�  Fax 0 74 32 / 955 109
Polizeiposten Winterlingen	�  0 74 34 / 93 900
Stromversorgung EnBW	� 0800 / 362 94 77
	�  Fax 07 51 / 36 38 553
Wasserversorgung� 0173 / 30 64 384 oder 0173/71 26 560

Bereitschaftsdienste

Apotheken Notdienst

Der Bereitschaftsdienst der jeweiligen Apotheke beginnt am 
angegebenen Tag um 08.30 Uhr und endet um 08:30 Uhr am 
nächsten Tag.
Auf der Homepage der Landesapothekerkammer Baden-Württem-
berg (www.lak-bw.de) stehen unter Service > Patient > Apotheken-
notdienst 2025 weitere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
• Schnellsuche
Hier wird eine Auflistung der nächstgelegenen 3 bis 5 notdienst-
bereiten Apotheken für einen Tag und eine Adresse, Postleitzahl 
oder einen Ort, den Sie wählen können, angezeigt.
• Umkreissuche
Die Umkreissuche bietet Bürger:/-innen ein Tool, die Notdiens-
te einer bestimmten Region zu ermitteln. Dazu geben Sie eine 
Adresse, Postleitzahl oder einen Ort ein und wählen für die Auf-
listung zwischen 2 und 5 notdienstbereite Apotheken im Umkreis 
von 5 bis 50 km aus. Es werden die Apotheken ab dem genann-
ten Datum aufgelistet. Die Auswahl eines längeren Zeitraums 
macht keinen Sinn, da die Notdienste ständigen Änderungen 
durch Tausche und Apothekenschließungen unterliegen. 

Alternativ kann kostenfrei unter der Festnetznummer 
0800/0022833 oder der Homepage für Apothekennotdiens-
te www.aponet.de der Bereitschaftsdienst aktuell abgefragt 
werden.
Kostenfpflichtig über Handy die Rufnummer 22833
für 0,69 Euro pro Anruf.

Ärztlicher, Kinderärztlicher  
und Fachärztlicher Bereitschaftsdienst

Einheitliche kostenfreie Rufnummer 
für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst	�  116 117

Wir bitten Sie, die aktuellen Öffnungszeiten Ihrer Bereitschaftspra-
xis auf der Homepage unter nachfolgendem Link: Online über das 
„Patienten-Navi“ unter www.116117.de in Erfahrung bringen.

Bei medizinischen Notfällen, insbesondere bei Verdacht auf Herz-
infarkt und Schlaganfall, muss sofort der Rettungsdienst unter der 
112 alarmiert werden.

Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Balingen
Zollernalb Klinikum, Tübinger Str. 30, 72336 Balingen
Öffnungszeiten Sa, So und an Feiertagen:�  9 - 19 Uhr.
 
Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Tübingen
Universitätsklinikum Tübingen, Klinik für Kinder- und  
Jugendmedizin, Hoppe-Seyler-Str. 1, 72076 Tübingen
Öffnungszeiten Sa, So und an Feiertagen� 10 - 18 Uhr
 
Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Reutlingen
Klinikum am Steinenberg, Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen
Öffnungszeiten Sa, So und an Feiertagen� 9 - 13 Uhr / 15 - 19 Uhr              
 

Notfallpraxis HNO Tübingen Universitätsklinikum Tübingen
Elfriede-Aulhorn-Str. 5, 72076 Tübingen
Öffnungszeiten Sa, So und an Feiertagen� 8 - 20 Uhr

Beratung für psychisch Erkrankte  
und ihre Angehörigen

Tel. 0 74 33/140 79 79
emaill: kontakt@ibb-zollernalbkreis.de
Fax: 0 74 33 / 939 49 91

Hilfetelefon GEWALT GEGEN FRAUEN

Tel.: 0800 / 011 60 16
bundesweit: Beratung in 17 Sprachen, 
Sofort Chat, Online Beratung, www.hilfetelefon.de

Gynäkologischer Notdienst und Geburtshilfe
Zollernalbklinikum Balingen, Tel. 07433/ 90920
Tübinger Str. 30, 72336 Balingen

Elternselbsthilfe Zollernalbkreis  
für suchgefährdete und suchtkranke  

Töchter und Söhne

Tel. 0 74 76 / 44 90 741, Fax 0 74 76 / 91 45 277
E-mail: info@elternselbsthilfe-zak.de
Internet: www.elternselbsthilfe-zak.de

Hospizgruppe Albstadt und Umgebung

Bereitschaftsnummer 015150415292
Büro vormittags Tel: 07431/ 938514

Kinder- und Jugendärztlicher  
Bereitschaftsdienst

Kostenfreie Onlinesprechstunde  
von Haus- und Kinderärzten  

nur für gesetzlich Versicherte

Montag bis Freitag 09:00 bis 19:00 Uhr
07 11 / 96 58 97 00 oder docdirekt.de

Kinder- und Jugendmedizin  
MVS des Zollernalb Klinikums

Tübinger Str. 8, 72336 Balingen, 
Telefon: 0 74 33/90 92-54 00
paediatrie@mvz-zollernalb.de
Dienstag 	 10:00 Uhr - 12:00 Uhr; 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Mittwoch 	 08:00 Uhr - 12:00 Uhr; 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Donnerstag 	 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Freitag 		  10:00 Uhr - 12:00 Uhr

Kinderbetreuung durch Tagesmütter

Fachberatung Kindertagespflege	�  Telefon: 0 74 33/38 16 71
Jugendförderverein Zollernalbkreis e.V.
Hirschbergstr. 15, 72336 Balingen
E-Mail: info.tagespflege@jugendfoerderverein-zollernalbkreis.de
www.jugendfoerderverein-zollernalbkreis.de

Kommunale Suchtbeauftragte

Frau Annika Lebherz	�  Telefon: 0 74 33 / 92-15 64
Hirschbergstr. 29, 72336 Balingen
Fax 0 74 33 / 92-14 95
E-Mail: suchtpraevention@zollernalbkreis.de
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Krebsberatungsstelle

Laizer Str. 1, 72488 Sigmaringen	 Telefon: 0 75 71 / 72 96 450
Fax 0 75 71 / 72 96 451, www.krebsberatung-sigmaringen.de �

Landwirtschaftliche Familienberatung

Landwirtschaftliche Familienberatung� Telefon: 0 75 75 / 48 98
der Kirchen in Baden e.V.
Beratungsstelle in Schloßstraße 22, 88605 Meßkirch

Pflegeberatung in Albstadt und Umgebung

Beratung für hilfe- und pflegebedürftige Menschen		
	�  Telefon: 0 74 31 / 160-25 14
Stadt Albstadt, Marktstr. 35, 72458 Albstadt	
� Telefon: 0 74 31 / 160-25 15

Öffnungszeiten
Montag-Freitag 09.30-11.30 Uhr und Donnerstag 16.00-18.00 Uhr
Um Terminvereinbarung wird gebeten.

Pflegedienste in Albstadt und Umgebung

AMEOS Mobile Pflege	�  Telefon: 0 74 34 / 93 77 444
Haus der Pflege St. Verena� Telefon: 0 74 34 / 91 90 31 00
Kirch. Sozialstation Albstadt� Telefon: 0 74 31 / 29 22
Pflegedienst mit Herz und Hand� Telefon: 0 74 31 / 9 81 50 48
Pflegewohnpark Viertel4� Telefon: 0 75 73 / 95 79 10
Plus LUX-HELIOS� Telefon: 0 74 34 / 93 65 470
SENOVA GmbH� Telefon: 0 74 32 / 20 05 123
Sozialstation St. Vinzenz� Telefon: 0 74 31 / 72 772

Poststelle im Rathaus - Öffnungszeiten

Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag	�  9.00-11.00 Uhr
Donnerstag				�     16.00-18.00 Uhr
Samstag					�     9.00-11.00 Uhr

Service-Telefon 02 28 / 43 33 112

Revierförster

Revierleiterin Claudia Buck� Telefon: 0 74 73 / 9 22 89 50
	�  Mobil: 0162 / 3091103

Telefonseelsorge

Tag und Nacht erreichbar: Tel. 0800 / 1 11 01 11

Tierärztlicher Notfalldienst

25.01.2026
Dr. Andrea Metzger, 72479 Straßberg, Mühlstr. 41,
Tel. 07434/316030, Fax. 07434/316026
Samstagssprechstunde 12.00-14.00 Uhr

Tierheim Tailfingen / Tierschutzverein Zollernalb

Anrufzeiten Mo, Di, Mi, Fr 
von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr unter 07432/7533
Telefonische Erreichbarkeit in dringenden Notfällen: 
von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter: 0176/72345854 

Öffnungszeiten: Donnerstag 14 Uhr -16 Uhr 
sowie Samstag von 14-16 Uhr,  
nach vorheriger Terminabsprache. 
Jeden 2.Samstag im Monat hat zudem die Cafeteria geöffnet.

Tierkörperbeseitigungsanstalt

Tel. 0 74 51 / 43 07

Trauerbewältigung für Hinterbliebene nach Suizid

Arbeitskreis Leben e.V. Reutlingen/Tübingen 
Kontakt telefonisch 0 71 21 - 1 92 98 oder per eMail
akl-reutlingen@ak-leben.de 

Die Sprechzeiten Montag und Mittwoch von 10:00 bis 13:00 Uhr
sowie Dienstag und Donnerstag von 14:00 bis 17:00 Uhr.
www.aklkrisenberatung.de

Wertstoffzentrum Winterlingen Benzingen

Öffnungszeiten:	 Donnerstag	 16.00-18.00 Uhr
		  Freitag		  13.00-17.00 Uhr
		  Samstag		 09.00-12-00 Uhr

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst/

Der zahnärztliche Notfalldienst für den Zollernalbkreis an den 
Wochenenden und an den Feiertagen ist unter folgender ein-
heitlicher Notdienst-Nummer erreichbar:  � 0761/120 120 00

Die Veröffentlichung der Notdienste  
und Rufnummern erfolgt ohne Gewähr.

Im Brandfall Notruf 112Im Brandfall Notruf 112

Straßberger Mitteilungen
Das Amtsblatt erscheint wöchentlich freitags.
Redaktionsschluß: montags, 12.00 Uhr
Herausgeber: Bürgermeisteramt Straßberg
Lindenstraße 5, 72479 Straßberg
Telefon 0 74 34 / 93 84-0, Fax 93 84-44
E-Mail: mitteilungsblatt@strassberg.de 
Internet: www.strassberg.de

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung:
Montag-Freitag	 08.00-12.00 Uhr
Montag-Mittwoch	14.00-16.00 Uhr
Donnerstag	 14.00-18.30 Uhr

Krankenhäuser

SRH Kliniken LRA Sigmaringen	�  Telefon: 0 75 71 / 10 00
Hohenzollernstr. 40, 72488 Sigmaringen   

Zollernalb Klinikum Albstadt	�  Telefon: 0 74 33 / 9 09 20
Friedrichstraße 39, 72458 Albstadt

Zollernalb Klinikum Balingen	�  Telefon: 0 74 33 / 9 09 20
Tübinger Straße 30, 72336 Balingen

Druck: 
Druckerei Heinz Schönebeck GmbH, 
Conradin-Kreutzer-Str. 10, 88605 Meßkirch

Verantwortlich für den amtlichen Teil, 
alle sonstigen Verlautbarungen, Mitteilungen und  
„Was sonst noch interessiert“: Bürgermeister Markus Zeiser

Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Druckerei Heinz Schönebeck GmbH
Conradin-Kreutzer-Str. 10, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 92 39 0, Fax 0 75 75 / 92 39 - 29
E-Mai: info@schoenebeck-druck.de
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Amtliche Bekanntmachungen

BEKANNTMACHUNG 
über das Recht auf Einsicht in das Wähler- 
verzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum Landtag am 8. März 2026
	 1.	Das Wählervezeichnis für die Landtagswahl
		 der Gemeinde Straßberg
		 wird in der Zeit vom 16.02.2026 bis 20.02.2026
		 während der allgemeinen Öffnungszeiten
		 Montag bis Freitag 08.00 - 12.00 Uhr, Montag bis Mittwoch 

14.00 - 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 - 18.30 Uhr im Bürger-
meisteramt Straßberg, EG Zimmer 01 und 02, Lindenstraße 
5, 72479 Straßberg (barrierefrei) für Wahlberechtigte zur 
Einsicht bereitgehalten. Wahlberechtigte können die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wähler-
vezeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerve-
zeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte 
nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur 
Überprufung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahl-
berechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach dem Bundesmeldegesetz eingetragen ist. Das Wäh-
lervezeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die 
Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich.

		 Wählen kann nur, wer in das Wählervezeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

	 2.	Wer das Wählervezeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag 
vor der Wahl, spätestens am 2O.02.2026 bis 12.00 Uhr im 
Bürgermeisteramt Straßberg, EG Zimmer 01 und 02, Lin-
denstraße 5, 72479 Straßberg Einspruch einlegen.

		 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nie-
derschrift eingelegt werden.

	 3.	Wahlberechtigte, die in das Wählervezeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens am 15.02.2026 eine Wahlbe-
nachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Ertei-
lung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählervezeichnis einlegen, wenn er nicht 
Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten 
keine Wahlbenachrichtigung.

	 4.	Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
63 Balingen durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-
raum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. Bei der Brief,lrahl muss der Wähler den Wahl-
brief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzei-
tig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

	 5.	Einen Wahlschein erhält auf Antrag
		5.1	eine in das Wählervezeichnis eingetragene wahlbe-

rechtigte Person;
		5.2	eine nicht in das Wählervezeichnis eingetragene wahl-

berechtigte Person, wenn
	 			  5.2.1	sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die 

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählervezeichnis 
nach $ 11 Absatz 2 SaE.3 der Landeswahlordnung 
(bis zum 15.02.2026) oder die Einspruchsfrist ge-
gen das Wählervezeichnis nach $ 21 Absatz 4 Satz 
1 oder 3 des Landtagswahlgesetzes versäumt hat, 

	 			  5.2.2	ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist nach $ 11 Absatz 2 Satz 3 
der Landeswahlordnung oder der Einspruchsfrist 
nach $ 21 Absatz 4 SaIz 1 oder 3 des Landtags-
wahlgesetzes entstanden ist, 

	 			  5.2.3	ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerde-
verfahren festgestellt worden und die Feststellung 
erst nach Abschluss des Wählervezeichnisses 
dem Bürgermeister bekannt geworden ist.

	
		 Der Wahlschein kann bis zum 06.03.2026, 15.00 Uhr im 

Bürgermeisteramt Straßberg, EG Zimmer 01 und 02, Lin-
denstraße 5, 72479 Straßberg schriftlich, elektronisch (zum 
Beispiel durch Telefax, E-Mail) oder mündlich (nicht aber te-
lefonisch) beantragt werden.

		 Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem lnfekti-
onsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter unzu-
mutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

		 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn verlo-
ren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden.

		 Nicht in das Wählervezeichnis eingetragene Wahlberechtig-
te können aus den unter 5.2.1 bis 5.2.3 angegebenen Grün-
den den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

	 6.	Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

	 7.	Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
7.1.	einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
	7.2.	einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die 

Briefirahl und
	7.3.	einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die 

vollständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu übersen-
den ist, sowie die Bezeichnung der Dienststelle der Ge-
meinde, die den Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabe-
stelle), und die Wahlscheinnummer oder der Wahlbezirk 
angegeben sind.

	 8.	Wahlschein und Brietwahlunterlagen können auch durch 
den Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An eine 
andere Person können diese Unterlagen nur ausgehändigt 
werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

	 9.	Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr voll-
endet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein lnte-
ressenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur 
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hil-
feleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Straßberg, 19. Januar 2026

Zeiser, Bürgermeister
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40-jähriges Dienstjubiläum von Garry Ortel
Im Rahmen der Jahresabschlussfeier und im Beisein 
des Gemeinderats,  wurde unser Kassenverwalter Garry 
Ortel für 40 Jahre im öffentlichen Dienst geehrt.

Begonnen hat er seinen Dienst im Januar 1986 bei der 
Bundeswehr. Nach mehreren Stationen war er bis 1996 
Rechnungsführer bei der Truppenverwaltung Meßstetten. 
Nach der erfolgreichen Ausbildung zum Verwaltungsbe-
amten, wurde ihm zum 01.10.1998 die Stelle des Kas-
senverwalters der Gemeinde Straßberg übertragen. Viele 
Jahre Verantwortung für die Finanzen unserer Gemein-
de, geprägt von Sorgfalt, Genauigkeit, Pflichtbewusstsein 
und großem Fachwissen. Kontinuität wie diese ist etwas 
Außergewöhnliches und heute nicht mehr selbstverständ-
lich. Sein Wirken hat über viele Jahre hinweg zur Stabi-
lität und Verlässlichkeit unserer Gemeinde beigetragen.

Das Jubiläum steht stellvertretend für das, was Straßberg 
ausmacht: Treue, Engagement und Verantwortungsbe-
wusstsein gegenüber unserer Kommune und den Bürge-
rinnen und Bürgern.

Einladung zur öffentlichen Gemeinderatsitzung
Am Mittwoch, 28. Januar 2026 findet um 19:00 Uhr eine öffentli-
che Sitzung des Gemeinderates statt, wozu Sie ordnungsgemäß 
eingeladen werden.

Treffpunkt: Kindergarten, Brückenstraße 6

							     
Tagesordnung

	 1.	Ortsbesichtigung Kindergarten - 
		 Ausschreibung verschiedener Baumaßnahmen

	 2.	Fortsetzung im Sitzungssaal des Rathauses, Lindenstraße 5
		 Fragen der Einwohner

	 3.	Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2026
		 hier: Verabschiedung

	 4.	Sanierung Belag Zugang Schule/Turnhalle Kaiseringen

	 5.	Feuerwehrgerätehaus Kaiseringen
		 Neue Eingangstüre

	 6.	Sanierung der Marienkapelle Straßberg

	 7.	Rathaus - Sanierung Fenster und Fassade

	 8.	Bahnhofsgebäude - Ausschreibung Maler- und Putzarbeiten

	 9.	Bauhof Straßberg 
		 - Organisationsuntersuchung

	10.	Reinigungsarbeiten 
		 hier: Fremdvergabe - Vertragsverlängerung

	11.	Spenden an die Gemeinde 2025

	12.	Kapitalertragsteuer bei der Wasserversorgung

	13.	Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse

	14.	Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen und Sonstiges

gez. Markus Zeiser
Bürgermeister

Die Beratungsunterlagen der öffentlichen Sitzung werden auf 
der Internetseite der Gemeinde Straßberg veröffentlicht und sind 
unter www.strassberg.de – Bürgerinformationsportal – abrufbar.

Fahren Sie auch innerorts nur mit angepasster Geschwindigkeit!
Denken Sie daran: Zwei von drei Unfällen  
ereignen sich innerhalb geschlossener Ortschaften.
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Halteverbote 
Sonntag, 25.01.2026
Einseitiges Halteverbot drei Tage vorher in der Kaiseringer 
Straße ab Ortseingang – Hirtengasse – Bahnweg – Kapellen-
straße 

Einbahnstraßen
23.01.2026 ab 16 Uhr bis 25.01.2026 um 10 Uhr 
Brückenstraße (von Burgstraße kommend) – Wiesenstraße 
Blumenstraße (von Brückenstraße kommend)

23.01.2026 ab 16.00 Uhr bis 25.01.2026, 18.00 Uhr
-	 Ödenburgstraße (von Ebinger Straße kommend) – 
	 Heutäleweg – Panoramastraße – Buchenweg
- 	 Eichenweg (von Heutäleweg kommend) – Ahornweg
- 	 Zollernweg (von Panoramastraße kommend)
- 	 Homburgstraße (von Schalksburgstraße kommend) 
	 – Schalksburgstraße

Einbahnstraßen 
25.01.2026 ab 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr
-	 Ebinger Straße ab Einmündung B 463 (Schotter Teufel) 
	 bis Einmündung B 463 (obere Einfahrt nach Straßberg) 
	 Die obere Abbiegespur nach Straßberg aus Richtung 
	 Sigmaringen kommend ist abgesperrt. 

25.01.2026 ab 11.30 Uhr bis 17.00 Uhr
Kaiseringer Straße (ab Ortseingang) – Hirtengasse – Bahnweg
Anwohner und Besucher können den Bereich jederzeit wie folgt 
verlassen: Kapellenstraße – Bohlstraße – Kesselweg – Höfental-
straße – Mühlstraße

Überörtliche Umleitung 
Während der Dauer des Ringumzugs (25.01.2025 11.30 Uhr bis 
17.00 Uhr) wird der Verkehr ab Zufahrt Straßberg (beim Schot-
terteufel) über die B 463 bis Winterlingen-Benzingen – Sigma-
ringer Straße (L 449) – Ludwigstraße – Kaiseringer Straße (K 
7173) – Richtung Kaiseringen und aus der Gegenrichtung in um-
gekehrter Reihenfolge umgeleitet. 

Pendelbusse 
Die Besucher werden mit kostenlosen Shuttle-Bussen zwischen 
Winterlingen und Straßberg, sowie zwischen Albstadt-Ebingen 
und Straßberg hin- und zurückgefahren.
Pendelbus 1: Einstieg Winterlingen, Vogelherd (Parkplatz Net-
to) – Ausstieg Straßberg, Ebinger Straße
(Höhe Firma Dreher)
Pendelbus 2: Einstieg Albstadt-Ebingen, Ehestetter Weg (Park-
platz Kaufland) – Ausstieg Straßberg Ebinger Straße (Höhe Fir-
ma Dreher)

Freie Wohnung in 72479 Straßberg
Beschreibung:	 2-Zimmer EG-Einlieger-Wohnung ca. 70 qm,  

2 WCs, barrierefreies Bad, Einbauküche, Stell-
platz, Terrasse mit Gartenbenutzung, Keller-
raum, Kleintiere erlaubt

zu vermieten: 	 ab sofort
Vermieter: 	 S. Gut 
Telefon:	 0173/4271536 oder 0173/6949568
Miete: 	 Kaltmiete 500 €, 
	 Nebenkosten 250 €

Informationen zum Landesnarrentreffen  
des Burgnarrenvereins Straßberg  
vom 23.01.-25.01.2026
Während der Veranstaltungen sind Teile von Straßberg für den 
Verkehr für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Weiter werden teil-
weise Einbahnstraßen und Halteverbotszonen ausgeschildert. 
Dies hat zur Folge, dass Anwohner zeitweise weder mit Fahr-
zeugen ihr Grundstück anfahren bzw. von diesem abfahren 
können. 

Bitte denken Sie daran, Besorgungen vorab zu regeln und 
Ihre Fahrzeuge entsprechend außerhalb zu parken.
Es ist zu gewährleisten, dass für Einsatzfahrzeuge der Feu-
erwehr bzw. des Rettungsdienstes stets eine Fahrgasse frei-
gehalten wird. 
 

Die verkehrsrechtliche Anordnung 
sieht folgende Regelungen vor: 

Festgelände
Freitag, 23.01.2026 von 18.00 Uhr 
bis Sonntag, 25.01.2026 um 24 Uhr 
Das Festgelände am Sportplatz ist in diesem Zeitraum komplett 
gesperrt. Die Zu- und Abfahrt der Feuerwehrfahrzeuge bleibt ge-
währleistet. 

Kinderumzug
Samstag, 24.01.2026 von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Aufstellung:	 Bahnhofstraße
Durchführung:	 Kirchstraße – Silcherstraße – Brückenstraße – 	
	 Am Sportplatz (Ende Festgelände)

Die vorgenannten Straßen werden während der Dauer des Um-
zuges für den gesamten Fahrzeugverkehr abgesperrt. 
Die Straßen werden drei Tage zuvor mit einem absoluten Halte-
verbot ausgeschildert. 

Ringumzug
Sonntag, 25.01.2026 von 11.30 bis 17.00 Uhr
Aufstellung:	 Bahnhofstraße (ab Bahnhofsgebäude) – 
	 Brückenstraße – Silcherstraße – Kirchstraße
Durchführung:	 Burgstraße – Brückenstraße - Am Sportplatz 		
	 (Ende Festgelände)

Die vorgenannten Straßen werden während der Dauer des 
Umzuges für den gesamten Fahrzeugverkehr abgesperrt. Die 
öffentlichen Verkehrswege, die in die Umzugsstrecke und den 
Aufstellraum einmünden, sind ebenfalls gesperrt. Die Straßen 
werden drei Tage zuvor mit einem absoluten Halteverbot aus-
geschildert. 

Die Straße Am Sportplatz ist vom 23.01.2026 ab 15.00 Uhr bis zum 
25.01.2026, 24.00 Uhr ab der Einmündung Brückenstraße bis zum 
Feuerwehrhaus für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. 

Parkierungsflächen
Freitag 23.01.2026 – Sonntag 25.01.2026
Einseitiges Halteverbot drei Tage vorher in der Brückenstraße 
– Blumenstraße – Wiesenstraße 

Beidseitiges Halteverbot drei Tage vorher in der Öden-
burgstraße – Heutäleweg – Panoramastraße – Buchenweg 
– Ahornweg – Eichenweg – Zollernweg – Homburgstraße – 
Schalksburgstraße
Beidseitiges Halteverbot drei Tage vorher im Schierlingweg – 
Veilchenweg – Rosenstraße

Wohnungsmarkt
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Wir wollen, dass Sie uns Mängel, Schäden 
oder Verbesserungsvorschläge melden! 

An das Absender Name:       .................................................... 
Bürgermeisteramt Straßberg   Für Rückfragen Tel./ eMail: .................................................... 
Lindenstraße 5       ..................................................... 
72479 Straßberg 
Fax: 07434/9384-44 
eMail: info@strassberg.de

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Mit diesem Abschnitt möchten wir Sie zur aktiven Mitarbeit anregen. Oftmals wird ein Mangel nicht behoben, weil er 
dem Bürgermeisteramt nicht bekannt ist. Mit diesem Vordruck können Sie Mängel, Anregungen und Wünsche 
schriftlich vortragen. Melden Sie, wenn eine Straßenlaterne nicht brennt, wenn Sie einen Wasserrohrbruch vermuten, 
eine Wasserleitung nicht in Ordnung ist oder Ihnen sonst irgendetwas auffällt. Wir werden bemüht sein, festgestellte 
Mängel zu beseitigen und Anregungen, falls vertretbar, zu verwirklichen. 

Mängelmeldung 

Ich habe am.....................gegen............. Uhr folgende Mängel festgestellt: 

O Straßenbeleuchtung ausgefallen in der........................................-Straße bei Haus Nr.......... 

O Mast beschädigt...................................................................................................................... 

O Verkehrsschild schadhaft........................................................................................................ 

O Abfall liegt herum.................................................................................................................... 

O sonstige Mängel...................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Anregung / Verbesserungsvorschlag 

Ich möchte folgende Anregung geben: ................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

Datum:....................................................                          Unterschrift:................................................

Wir danken für Ihre Mithilfe!
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Aktuelles aus der Kindertagespflege

Wir sind auch im neuen Jahr für Sie da ...

... bei der Suche nach Betreuungsplätze 
für U3-Kinder bei Tagesmüttern und Tagesvätern. 
Wenn Sie auf der Suche sind nach einem Betreuungsplatz für Ihr 
Kind sind, unterstützen wir Sie gerne und schauen gemeinsam 
mit Ihnen nach einer passenden Kindertagespflegestelle. Gut für 
Sie zu wissen:  Die öffentliche Förderung von Betreuungsplät-
zen für U3-Kinder in Kindertagespflege und Kitas ist in unserem 
Landkreis gleichgestellt.
Die Kindertagespflege ist ein familiennahes Angebot, bei dem Ihr 
Kind in den privaten Räumen oder in anderen geeigneten Räu-
men von einer qualifizierten Tagesmutter bzw. einem Tagesvater 
Ihrer Wahl betreut wird. Als zertifizierter Bildungsträger ist der 
Jugendförderverein Zollernalbkreis e.V. vom Landkreis mit der 
umfassenden fachlichen Qualifizierung der Kindertagespflege-
personen beauftragt. Die Teilnahme an der Grundqualifizierung 
sowie an weiteren jährlichen Fortbildungen ist eine der Voraus-
setzungen, um als Tagesmutter oder Tagesvater eine Pflegeer-
laubnis durch das Jugendamt zu erhalten

... wenn Sie gerne mit Kindern arbeiten 
und gerne Ihre eigene Chefin / Ihr eigener Chef sind.
Dann könnte unsere Grundqualifizierung Kindertagespflege für 
Sie interessant sein. Die Kindertagespflege ist eine wichtige Säu-
le der Betreuungsangebote im Land. Die Kinder werden in den 
privaten Räumen der Kindertagespflegeperson oder in anderen 
geeigneten Räumen betreut. Sie ist dadurch eine familiennahe 
Form der Kinderbetreuung. Als Tagesmutter oder Tagesvater ha-
ben Sie die Möglichkeit, Ihr Angebot individuell zu gestalten und 
gut auf die Bedürfnisse der Kleinen, wie auch deren Eltern abzu-
stimmen. Dafür braucht es Menschen, die Interesse und Freude 
an dieser anspruchsvollen Tätigkeit haben.
Damit die Betreuung der Tageskinder gut gelingt, bereiten wir Sie 
auf die Tätigkeit als Tagesmutter bzw. Tagesvater umfassend vor. 
Wir vermitteln Ihnen Grundkenntnisse in Frühkindlicher Pädagogik 
und Entwicklungspsychologie, klären über die rechtlichen Rahmen-
bedingungen auf und beraten Sie beim Aufbau Ihrer Kindertages-
pflegestelle.  Die Qualifizierung umfasst 300 Unterrichtseinheiten. 
Sie findet in zwei aufeinander aufbauenden Kursabschnitten statt, 
einem  tätigkeitsvorbereitenden Teil und einem tätigkeitsbegleiten-
den Teil, bei dem Sie schon mit der Betreuung beginnen.  

Wenn Sie weitere Fragen zu freien Betreuungsplätzen oder 
zur Grundqualifizierung Kindertagespflege haben, rufen Sie 
uns an!    Jugendförderverein Zollernalbkreis e.V., Fachbe-
ratung Kindertagespflege.  Wir beraten Sie gerne! Telefon: 
07433 – 381671 oder Email: info.tagespflege@jufoe-zak.de

Energieagentur Zollernalb gGmbH
Bahnhofstraße 22, 72336 Balingen
Telefon: 07433/92-1385
e-Mail: energieagentur@zollernalbkreis.de
www.energieagentur.zollernalb.de

Kids-Treff Straßberg
Der Kids-Treff findet jeden Mittwoch außerhalb der Ferien in den 
Räumen des Jugendtreffs im Bahnhof statt. Eingeladen sind alle 
Kinder der 3. und 4. Klasse. Ihr dürft einfach ohne Anmeldung 
vorbeikommen. Falls es einen Materialkostenbeitrag gibt, steht 
das auf dem Programm. 

Öffnungszeiten: Mittwoch von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr 

Das aktuelle Programm findet ihr bei den Aushängen vor dem 
Jugendtreff, auf Sdui oder in der VGS. Dort wird auch bekannt 
gegeben, wenn der Jugendtreff kurzfristig abgesagt werden muss. 

Jugendtreff Straßberg 
Der offene Jugendtreff findet regelmäßig donnerstags außerhalb 
der Ferien im Bahnhof statt. Der Jugendtreff ist für alle Jugendli-
chen ab der 5. Klasse geöffnet. Es wird gespielt, gezockt, geba-
cken, gechillt oder einfach nur gequatscht.

Öffnungszeiten: Donnerstag von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr 

Aktuelles Programm oder News zum Jugendtreff gibt es auf In-
stagram (kijubu.strassberg) oder als aushang am Jugendtreff. 
Dort wird auch bekannt gegeben, wenn der Jugendtreff kurzfris-
tig abgesagt werden muss.  

Wir freuen uns auf Euch!

Gemeinwesenorientierte Dienste Straßberg
Schulsozialarbeit Verlässliche Grundschule
Offene Kinder-und Jugendarbeit 
Lindenstraße 9, 72479 Straßberg, Tel.: 07434/6994081        
E-Mail: jt.strassberg@haus-nazareth-sig.de

Anmeldungen Kitaplätze ab September 2026
Die Gemeinde hält für seine jüngsten Einwohner aus Straßberg 
und Kaiseringen insgesamt 117 Plätze in der kommunalen Kin-
dertageseinrichtung „Schmeienzwerge“ vor.  

Damit die Kita für das kommende Kindergartenjahr besser pla-
nen kann, bittet die Kita alle Eltern, die zwischen September 
2026 bis 31.Januar 2027 einen Kitaplatz benötigen, sich bis 
zum Anmeldestichtag am 31.01.2026 bei der Kita per Mail oder 
auf dem Postweg anzumelden. 
Das Anmeldeformular kann online auf der Homepage der Ge-
meinde Strassberg („Reiter“ Familie & Bildung- KiGa) herunter-
geladen werden oder ist in Papierform in der Kita erhältlich.
Sobald alle Platzanfragen bearbeitet wurden, erhalten die Fami-
lien im Februar 2026 eine Rückmeldung von der Kita. 
Hergezogenen Familien können sich auch während des Kita-
jahres anmelden, im besten Fall mindestens sechs Monate von 
dem Bedarf. 

Landratsamt ZAK Kinder- und  
Jugendbetreuung

Kindergarten

Schmeienzwerge Straßberg

Energieagentur Zollernalb 
vor Ort in Straßberg
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Alle Familien, die ihr Kind bereits angemeldet haben oder mit 
dem Kindergarten aktuell schon im Kontakt stehen, sind von die-
ser Meldung ausgenommen. Für sie gelten die bisher getroffe-
nen Absprachen zur Aufnahme in der Kita. 

Für Fragen steht die Kita Leitung Nora Gauggel telefonisch, per 
Mail und persönlich zur Verfügung. 

Kita „Schmeienzwerge“
Brückenstraße 6, 72479 Straßberg
Mo., Di, Do., 7-17 Uhr, Fr. 7-14 Uhr
Tel. 07434 377010, kiga-schmeienzwerge@strassberg.de

save the Date – Schnuppernachmittag 
Am Freitag, 27.02.2026 um 14:30 Uhr öffnet unsere Schule ihre 
Türen für interessierte Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. 
Weitere Infos folgen.

Einladung zum Tag der offenen Tür im Kolping-
Bildungszentrum Riedlingen 
am 07. Februar 2026 von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
Interessierte Schüler/innen und deren Eltern sind eingeladen, un-
sere Schulen kennen zu lernen: Am Sozialwissenschaftlichen 
Gymnasium mit dem Schwerpunktfach “Pädagogik und Psy-
chologie” können sie in einem konstruktiven und angehnehmen 
Lernumfeld in drei Jahren das Abitur absolvieren. Dabei wird viel 
Wert auf persönliche und unterstützende Lernbetreuung gelegt.

Eine gute Basis fürs Leben bieten die zwei Schuljahre am Be-
rufskolleg Gesundheit/Pflege I und II. 
Die Schüler/innen bereiten sich auf interessante Berufe oder für 
ein Studium vor und können die Schule mit der Fachhochschul-
reife abschließen. Sie beenden die Schule mit dem Abschluss 
Assistent/in im Gesundheits- und Sozialwesen. Das Berufskolleg 
ist schulgeldfrei.  

Am Berufskolleg Fremdsprachen absolvieren die Schüler/innen 
nach der Mittleren Reife in zwei Jahren die Fachhochschulreife 
und eine Ausbildung zum fremdsprachlichen Wirtschaftsassisten-
ten. Ziel der Ausbildung ist es, eine fundierte Berufsqualifikation 
für international tätige Unternehmen zu vermitteln.  

www.kolping-riedlingen.de
Kolping-Bildungszentrum Riedlingen, Kirchstraße 24, 
88499 Riedlingen, Tel. 07371/93500, 
sekretariat.rd@kbw-gruppe.de

Freie Lehrstellen  
im Landkreis Zollernalb für 2026
Das Handwerk bietet jungen Menschen mit einer dualen Ausbil-
dung krisensichere Zukunftsperspektiven für den Start in die be-
rufliche Karriere. Aktuell sind für das Jahr 2026 697 Lehrstellen 
in 453 Betrieben veröffentlicht. Außerdem sind 108 Praktikums-
plätze ausgeschrieben.

Für den Landkreis Zollernalb sehen die Zahlen wie folgt aus: 
Für das Ausbildungsjahr 2026 sind 127 Lehrstellen in 85 Betrie-
ben ausgeschrieben (www.hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche). 
In der Praktikabörse sind außerdem 25 Praktikumsplätze veröf-
fentlicht.

Für 2026 werden im Landkreis Zollernalb aktuell die meis-
ten Auszubildenden in folgenden Berufen (jeweils m/w/d) 
gesucht: 13 Anlagenmechaniker für Sanitär- Heizungs- und 
Klimatechnik, 1 Automobilkaufmann/-frau, 1 Baugerätefüh-
rer, 3 Beton- und Stahlbetonbauer, 2 Dachdecker, 2 Elektro-
niker für Betriebstechnik, 2 Elektroniker für Maschinen- und 
Antriebstechnik, 9 Elektroniker, 1 Fachkraft für Metalltech-
nik, 1 Fachlagerist, 3 Fachpraktiker für Kfz.-Mechatroniker, 
11 Feinwerkmechaniker,  4 Glaser, 1 Hörakustiker, 2 Indus-
triekaufmann/frau, 1 Industriemechaniker, 1 Informations-
elektroniker, 1 Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, 3 
Kaufmann/-frau für Büromanagement, 2 Klempner, 2 Kons-
truktionsmechaniker, 3 Kraftfahrzeugmechatroniker, 2 Land-
und Baumaschinenmechatroniker, 8 Maler- und Lackierer, 8 
Maurer, 1 Mechatroniker, 8 Mechatroniker für Kältetechnik, 
6 Metallbauer, 1 Ofen- und Luftheizungsbauer, 3 Rollladen- 
und Sonnenschutzmechatroniker, 4 Straßenbauer, 7 Tischler/
Schreiner und 10 Zimmerer.

Azubi gesucht oder Praktikumsplatz zu vergeben?
Nutzen Sie als Mitgliedsbetrieb der Handwerkskammer Reutlin-
gen die kostenlose Lehrstellenbörse. Einfach über das Kunden-
portal https://service.hwk-reutlingen.de/login/ einloggen und 
eintragen. Oder Sie rufen an unter 07121 / 2412-0 oder senden 
eine E-Mail an: ausbildung@hwk-reutlingen.de  

Die Stelle erscheint dann direkt in der Lehrstellenbörse unter 
https://service.hwk-reutlingen.de/lehrstellenangebotssuche/ 
und in der App „Lehrstellenradar“. 

Entleerung der Schwarzen und Braunen Tonne 
(Restmüll und Biomüll)
Am Mittwoch, den 28.01.2026, werden in Straßberg und Kaise-
ringen die Tonnen geleert. Bitte stellen Sie die Abfall-Tonne am 
betreffenden Entleerungstag bis 6.00 Uhr am Straßenrand/ Hof, 
nicht auf dem Gehweg bereit.

Entleerung der Blauen Tonne (Altpapier)
Am Montag, den 9.02.2026, wird in Straßberg und Kaiseringen 
die „Blaue Tonne“ geleert. Bitte stellen Sie die Altpapier-Tonne 
am betreffenden Entleerungstag bis 6.00 Uhr am Straßenrand/ 
Hof, nicht auf dem Gehweg bereit.

Selbstverständlich können Sie Altpapier (Zeitungen, Zeitschrif-
ten usw.) nach wie vor gebündelt sammeln und den Vereinen bei 
ihren Sammlungen zur Verfügung stellen. Vereinssammlungen 
werden weiterhin vom Landkreis finanziell gefördert. So unter-
stützen Sie unsere Vereine und helfen dabei den Vereinen, ihre 
Aufgaben zu bewältigen.

Den entsprechenden Hinweis auf die Abholung finden Sie auch 
in Ihrem Abfallkalender.

Mülltermine

Schule und Ausbildung

Schlossgartenschule Straßberg



Seite 10	 Amtsblatt Straßberg vom 23. Januar 2026� Nummer 04

Wir haben montags  
von 16.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 

Nutzen Sie unser vielseitiges Angebot,  
auch Filme und Hörbücher 

können ausgeliehen werden.

HEUBERG. 
Es ist jederzeit mit Vollsperrung der Ringstraße und mit Kontrollen durch 
Truppenübungsplatzkommandantur Heuberg und Feldjägerdienstkommando 
(Militärpolizei) zu rechnen! 
Im Rahmen ihres dienstlichen Auftrages hat die Truppenübungsplatzkommandantur 
Heuberg und das Feldjägerdienstkommando (Militärpolizei) 
dort gegenüber Zivilpersonen das Recht zur Personenüberprüfung 
und zur Kontrolle der „Berechtigung zum Befahren der Ringstraße“. 
Zuwiderhandlungen gegen das Betretungsverbot erfüllen den Tatbestand 
des § 114 Ordnungswidrigkeitengesetz und werden unverzüglich 
zur Anzeige gebracht und können darüber hinaus als Hausfriedensbruch 
eine Strafanzeige nach sich ziehen! 
 
Dieser Text bleibt immer stehen 
 
 
Bücherei Straßberg 
 

 
Dieser Text bleibt stehen sofern kein sonstiger Text erscheint 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Gemeindehaus 
St. Verena

Abholung ausgedienter Kühlgeräte,  
Fernseher und Bildschirme
Kühl- und Bildschirmgeräte können über www.zollernalbkreis.de 
oder direkt in der Abfall ZAK-App online zur Sammlung angemel-
det werden. Auf der Startseite der Landkreis-Homepage findet man 
die Funktion im Bereich „Online-Dienste“, in der Abfall-App direkt 
unter dem neuen Icon „Kühl- und Bildschirmgeräte“.

Am Mittwoch, 18.02.2026 werden in Straßberg und Kaiseringen 
ausgediente Kühlgeräte, Wärmepumpentrockner, Fernseher und 
Bildschirme abgeholt. 

Falls die Geräte nicht in der als Adresse angegebenen Straße ste-
hen, sondern „um die Ecke“ oder am Hintereingang eines Hau-
ses, sollte dies bei der Anmeldung angegeben werden. Die Geräte 
müssen aber immer am Straßenrand bereitstehen.

Noch ein kleiner Hinweis: Die Geräte können auch in den 
Wertstoffzentren abgegeben werden.

Den entsprechenden Hinweis auf die Abholung finden Sie auch in 
Ihrem Abfallkalender.

Rentenanträge und Rentenberatungen
Der nächste Termin zur Antragsstellung bei Herrn Beu-
ter findet am Montag, 09.02.2026 im Rathaus Straßberg 
statt. Zwecks Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte an 
Herrn Wölfle unter der Telefon-Nr. 07434/9384-0 oder Frau 
van Kisfeld unter 07434/9384-14.

Zusätzlich stehen Ihnen natürlich weiterhin Termine für In-
formation, Beratung und Auskünfte bei den Beratungsstel-
len der Deutschen Rentenversicherung zur Verfügung.  

Schießwarnung 05/2026
Auf der Standortschießanlage / dem Standortübungsplatz Stet-
ten a.k.M. finden zu folgenden Zeiten Schießen/Sprengen statt:

Montag	 26.01.2026	 06:45 - 16:15 Uhr
Dienstag	 27.01.2026	 06:45 - 16:15 Uhr
Mittwoch	 28.01.2026	 06:45 - 16:15 Uhr
Donnerstag	 29.01.2026	 06:45 - 16:15 Uhr
Freitag	 30.01.2026	 kein Schießen
Samstag	 31.01.2026	 kein Schießen 
Sonntag	 01.02.2026	 kein Schießen

„VORSICHT BLINDGÄNGER“
Das Betreten und Befahren des Truppenübungsplatzes ist 
lebensgefährlich und daher verboten (auch mit Fahrrädern 
und sonstigem Sportgerät) !
Übungen mit Kampffahrzeugen, Straßenverschmutzungen, un-
beleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr 
auf dem Truppenübungsplatz HEUBERG.

Es ist jederzeit mit Vollsperrung der Ringstraße und mit Kontrol-
len durch die Truppenübungsplatzkommandantur Heuberg und 
das Feldjägerdienstkommando (Militärpolizei) zu rechnen!
Im Rahmen ihres dienstlichen Auftrages haben die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) dort gegenüber Zivilpersonen das 
Recht zur Personenüberprüfung und zur Kontrolle der „Berechti-
gung zum Befahren der Ringstraße“. 
Zuwiderhandlungen gegen das Betretungsverbot erfüllen den 
Tatbestand des § 114 Ordnungswidrigkeitengesetz und werden 
unverzüglich zur Anzeige gebracht. Darüber hinaus können sie 
als Hausfriedensbruch eine Strafanzeige nach sich ziehen.

Leitfaden in Krisen und Katastrophen
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
(BBK) hat einen neuen Leitfaden mit Empfehlungen zur Eigen-
vorsorge der Bevölkerung in Krisen und Katastrophen vorge-
stellt. Dieser zeigt eine Schritt für Schritt Anleitung auf, wie sich 
die einzelnen Haushalte gezielt auf verschiedene Gefahrensitu-
ationen vorbereiten können.

https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/
warnung-vorsorge_node.html

Sonstige Mitteilungen

Rentenversicherung

Bundeswehr


